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Abb. 26: Schloss Knonau. Aquarellierte Federzeichnung aus dem

Regimentsbuch des Junkers Gerold Escher um 1700

(Kantonsbibliothek Aarau/Archiv Denkmalpflege).



Von der Burg zum Landsitz

Zürcherischer Herrschaftsbau zwischen Spätmittelalter und Neuzeit

Christian Renfer

Politische und gesellschaftliche Voraussetzungen zum frühneuzeitlichen
Herrschaftsbau um 1500: die Ausbildung der territorialen «Einheit»

Um die Hintergründe eines kontinuierlichen Wandels von der mittelalterlichen Burg
als Inbegriff des feudalen Adelssitzes zum Landsitz als Repräsentationsbau der
frühneuzeitlichen Elite einigermassen ausleuchten zu können, bedarf es einer
vorgängigen Ausweitung des Themas auf die politischen und gesellschaftlichen Zustände
am Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit.

Das 14. und 15. Jahrhundert waren für unser Gebiet eine Zeit des Übergangs und
bildeten im politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Verlauf die mehrfach
sichtbare Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Nicht nur verlor der Adel
als Folge seines krisenhaften Niedergangs nach 1400 seine politische Macht endgültig
an die Städte- und Länderorte des eidgenössischen Bundes, es zeichnete sich gleichzeitig

die weitgehende Auflösung des feudalen Lehenssystems zugunsten einer
territorialstaatlichen Ordnung ab, und in gesellschaftlicher Hinsicht kündigte der wachsende
Einfluss führender Familien in den Ratsgremien der Städte und in den Ehrenämtern
der Länderdemokratien bereits die kommende Geschlechterherrschaft der absolutistischen

Zeit an.

Der örtliche Landadel verschwand - nicht zuletzt durch die Verlagerung der

habsburgischen Macht nach Osten - von der politischen Bildfläche. Einzelne Familien
gingen in der Oberschicht der territorial ausgreifenden Städteorte (Stadtstaaten) auf,
andere wanderten ab, verarmten oder starben aus. Damit war der Weg zu
nichthöfischen, dafür aber bürgerlich-aristokratischen und landesoligarchischen Führungsgruppen

im Souveränitätsgebiet der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft vorbereitet.
Das entstandene rechtliche und territoriale Vakuum füllten die expandierenden
eidgenössischen Städte- und Länderorte auf. Teils durch kriegerische Annexion, teils
durch Erwerb vermochten sie im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts die wesentlichen
landesherrlichen Rechte über die umgebende Landschaft an sich zu ziehen und
schufen so eigene, möglichst geschlossene Staatsterritorien. Gemeinsam eroberte
Gebiete unterstellten sie einer gemeinsamen, alternierenden Landesverwaltung (zum
Beispiel die stark feudalisierte Landgrafschaft im Thurgau 1460).

Wenn damit der geographische Rahmen der einzelnen Territorien um 1550 auch im
wesentlichen umrissen war und insgesamt ungefähr das Gebiet der heutigen Schweiz

erreichte, so blieb das rechtliche Gefüge dieser Territorialstaaten noch lange uneinheitlich.

Entsprechend dienten alle politischen Massnahmen der neuen Staatsverwaltungen
zwischen 1400 und 1550 der Durchsetzung einer politischen Vereinheitlichung des
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Territorialstaates: Arrondierung der Gebiete, Straffung der Herrschaftsrechte
(einschliesslich der Verschriftlichung der Verwaltung) und Zentralisierung durch das

Institut der Landvogtei.
Der Aufbau einer durch die Staatsverwaltung getragenen Zürcher Landeshoheit

ging weitgehend auf Kosten der Inhaber niederer Gerichtsrechte, der Gerichts- oder

Twingherren, deren Position und Rechtskompetenz durch rechtliche Überordnung der

Staatsgewalt entscheidend geschwächt wurden. 1482 mussten die Gerichtsherrschaften
unter der Botmässigkeit des Standes Zürich durch die Obrigkeit bestätigt werden, und
seit 1487 konnte aus den Niedergerichten der Landschaft an den Zürcher Rat

appelliert werden. Entscheidend in dieser Auseinandersetzung der Stadt mit dem

verbleibenden Landadel war jedoch ebenso, dass die bestehende mittelalterliche
Ständeordnung dadurch keineswegs in Zweifel gezogen wurde. Der Adelsstand war
und blieb vielmehr eine wichtige staatstragende Gruppe der jungen Stadtaristokratie.

Im feudalen Lehenssystem des Mittelalters bildete die Gerichts- oderTwingherrschaft
die unterste Stufe einer lehensrechtlich-politischen Staatsordnung. In diesem kleinen,
sich meist über wenige Dörfer erstreckenden Herrschaftsverband übte ein Gerichtsherr

die ihm vom übergeordneten Lehensherrn verliehenen Befugnisse der niederen
und mittleren - in seltenen Fällen sogar der hohen - Gerichtsbarkeit aus.

In ihrem spätmittelalterlichen Endzustand bildeten die Gerichtsherrschaften
einigermassen abgerundete Gebietseinheiten von unterschiedlicher Grösse und
Bedeutung. Der Inhaber der Gerichtsbarkeit genoss darin das einem Herrschaftsherrn
gebührende gesellschaftliche Ansehen, auch wenn er kaum bedeutende Befehlsgewalt
ausübte, sondern bloss richterliche und polizeiliche Schiedsbefugnisse besass. Ähnlich
den grossen Fürstentümern hätten die kleinen Gerichtsherrschaften im allgemeinen
Zerfall des lehensstaatlichen Systems im Spätmittelalter wohl den Weg zur territorialen

Verselbständigung eingeschlagen, wären sie nicht in dieser Zeit unter die

Botmässigkeit der sich ausdehnenden eidgenössischen Orte geraten, unter denen sie

ihre politische Bedeutung völlig einbüssten. Sie blieben jedoch im neuen Staatsgefüge
in ihrem Rechtsstatus und Gebietsumfang unangetastet und konnten sich so den

eigenständigen Charakter der Einzelherrschaft und damit einen letzten Wesenszug
alter Feudalherrlichkeit erhalten. Das zähe Ringen um die politische Macht im Land
endete im Verlauf des 16. Jahrhunderts mit der weitgehenden Abrundung der Territorien

der dreizehn souveränen Orte der Eidgenossenschaft und der Ausschaltung alter
Sonderrechte, die als Relikte des mittelalterlichen Lehenssystems bis dahin bestehen

geblieben waren.

Territoriale Expansion des Stadtstaates Zürich im Spätmittelalter

In der Mitte des 14. Jahrhunderts verfügte die Stadt Zürich noch über kein eigenes

Herrschaftsgebiet ausserhalb ihrer Mauern. Hundert Jahre später hatte dieses jedoch
bereits die Grenzen des heutigen Kantons erreicht. Es bestand allerdings nicht aus
einem geschlossenen geographischen Territorium, sondern aus einem Konglomerat
unterschiedlich ausgestalteter Herrschaften und Vogteien, welche der Stadt weitgehend

friedlich über die Verpfändung aus feudalem Besitz zugefallen waren. Als
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politisch und finanziell wichtigste Erweiterung gelangte Zürich 1424 in den Besitz der
österreichischen Herrschaft Kyburg. Kyburg wurde in der Folge zur begehrtesten
Landvogtei des Standes Zürich.

Im ausgehenden Mittelalter richtete die Stadt zudem ihr Augenmerk in besonderem

Masse auf die Fernverkehrswege nach den Bündnerpässen und gleichzeitig auf die
wirtschaftlich attraktiven Rebbaugegenden am Zürichsee. Vorbereitet wurde die
territoriale Expansion durch den persönlichen Erwerb von Herrschaftsrechten durch

adelbürtige stadtzürcherische Familien. Die Territorialstrategie der angesehenen
Ritterfamilie der Mülner stand am Anfang dieser Entwicklung. Herrschaften des verarmenden

Niederadels auf der Landschaft kamen so in den Besitz stadtbürgerlicher
Geschlechter oder der Stadt selbst und bildeten die Grundlage für die Einrichtung der

spätmittelalterlichen Gerichtsherrschaften. Damit ist ein wichtiges konstitutives
Element in der Kontinuität vom Mittelalter zur Neuzeit angesprochen. Diese Kontinuität
wurde bloss insofern relativiert, als die Abhängigkeit des privaten Herrschaftsinhabers
nicht mehr lehenrechtlich bedingt, sondern an die in der hohen Gerichtsbarkeit
verankerten Souveränität des neuzeitlichen Stadtstaates gebunden war.

In der zürcherischen Territorialpolitik des 15. Jahrhunderts verflochten sich die

Bemühungen einer zünftisch-gewerblich orientierten Elite um privaten Landerwerb
zunehmend mit einer konsequenten Territorialpolitik des Regiments. Die Bemühungen

des Bürgermeisters Heinrich Meiss (im Amt 1393-1427), der selbst die neue
handelsorientierte Elite repräsentierte, sind ein bezeichnendes Beispiel dafür. Diese

Elite sah in der städtischen Expansion einen mehrfachen Nutzen, nämlich in der

Unterstützung privater Handelsinteressen der Gewerbetreibenden und Kaufleute, im
rechtlichen Schutz der privaten Gerichtsherrschaften und im Interesse der Oberschicht
an Karrieren in Staatsdienst und Landesverwaltung. In der Folge bildete sich das

bekannte Verwaltungssystem mit 7 äusseren und 20 inneren Vogteien heraus. Während
die äusseren Vogteien von den jeweiligen Landvogteischlössern aus regiert wurden,
sassen die Vögte der 20 inneren in der Stadt.

Gesellschaftliche und politische Verhältnisse im Zürich des 15. Jahrhunderts

Nach Hektor Ammann, auf den sich auch Hans Morf und Ulrich Schlüer berufen, war
die Stadt Zürich im Spätmittelalter im eidgenössischen Vergleich eine wohlhabende
Stadt. Gleichwohl war der Unterschied zwischen reich und arm bedeutend. Im
politischen Wettbewerb um die Besetzung des Regiments befanden sich die Konstaffel
und die beiden angesehensten Zünfte, die Saffran und Meise, beide von Gewerbe und
Handel dominiert, an der Spitze. Dabei bestand durchaus kein politischer Gegensatz
zwischen der adligen Gesellschaft und den beiden führenden Zünften. In beiden sassen

die wirtschaftlich erfolgreichen und traditionell angesehenen Geschlechter, wobei die

Konstaffel das gesellschaftlich attraktivste Gefäss für die Elite darstellte. In ihrem
Kreis verbanden sich der alte und der neue Adel unter dem Zeichen des Reichtums;
denn der Reichtum war, wie Morf und Schlüer glaubhaft machen konnten, das

entscheidendere Element zur Bildung der politischen Führungsschicht als die

Zunftzugehörigkeit. Durch das ganze 15. Jahrhundert hindurch besetzten die Reichen als
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Abb. 27: Wappen der im Waldmann-Handel 1489 abgesetzten Räte. Kolorierte Federzeichnung
aus dem Wappenbuch des Junkers Gerold Edlibach, Ende 15. Jahrhundert (aus: Geschichte des

Kantons Zürich Bd. 1, 346).
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kleine Minderheit von 5% der Gesamtbevölkerung 65-70% der Ratsstellen. 16 reiche
Familien, die in der Zeit Waldmanns durch zwei weitere ergänzt wurden, beherrschten
das 15. Jahrhundert hindurch den Rat und die Verwaltungsstellen des wachsenden
Stadtstaates.

Der Schritt vom Handwerk zu Gewerbe und Handel bildete in dieser Zeit den

Ausgangspunkt für den gesellschaftlichen und politischen Aufstieg. Parallel dazu

erfolgte oft, aber nicht zwingend der Übertritt von der Handwerks- zur gewerblichen
Zunft beziehungsweise von den beiden Spitzenzünften Meisen und Saffran in die
Konstaffel. Hinreichendes Vermögen bot den aufsteigenden und etablierten Reichen
Aussicht auf die Führung eines erwerbsfreien Lebens als Rentner und Junker und

ermöglichte gleichzeitig die nebenamtliche Teilnahme am Regiment. Dabei bestand
noch eine weitgehende vertikale Durchlässigkeit in der Schichtenhierarchie, so dass

dem wirtschaftlich Erfolgreichen der Weg zur Spitze weitgehend offenstand. Voraussetzung

für den Anschluss an die höchste gesellschaftliche Elite war die Anbahnung
verwandtschaftlicher Beziehungen zu den Konstaffelfamilien, welche durch Reichtum
erleichtert, wenn nicht erst ermöglicht wurde. Umgekehrt bezog die Konstaffel über
solche Aufsteiger ihre Blutauffrischung.

Der einzige Richtwert für die Zugehörigkeit zur Oberschicht war in jener Zeit der
Reichtum, so dass diese Gesellschaftsgruppe die Verbindung von Erwerbsberuf und

junkerlicher Lebenshaltung zunehmend als unvereinbar empfand. Der äusserliche
Beweis für eine derart statusorientierte Grundhaltung war ein konsequentes standes-

und karrierebewusstes Heiratsverhalten. Das Konnubium verband den alten mit dem

neuen Adel, die Etablierten mit den Aufsteigern und, weiterreichend, die Eliten von
Stadt und Land und der eidgenössischen Eliten unter sich.

Im zürcherischen Regiment der Frühen Neuzeit mischte sich das wiederauflebende
Adelsideal als gesellschaftliche Richtschnur zunehmend mit einem neuen
Obrigkeitsverständnis. Honoratiorenherrschaft und Verwaltungspatriziat sind Bezeichnungen für
die politischen Eliten dieser Zeit in den eidgenössischen Städte- und Länderorten.
Durch solche Formen der Herrschaft verstärkte sich zunehmend die Kluft zwischen
staatlicher Obrigkeit und Untertanenschaft. Allerdings ist zu bedenken, dass diese

politische Kluft dadurch gemildert wurde, dass sich die Obrigkeit bewusst als «christliche»,

das heisst von Gott eingesetzte und auf Landesfürsorge und Gemeinwohl
verpflichtete Vorsteherschaft betrachtete und auch danach handelte. Adliges Standesideal

und Hausvätermentalität sind gemeinsame Merkmale der frühneuzeitlichen
Führungseliten, verbunden mit dem Bestreben, seinen Rang mit Titeln zu bekräftigen.
Zahlreiche Zürcher Ratsmitglieder und Bürgermeister wurden im 15. Jahrhundert zu
Rittern geschlagen:
Johannes III. Schwend Konstaffel Bgm geadelt 1433

Heinrich I. Schwend Konstaffel Bgm geadelt 1433

Götz Escher (Luchs) Konstaffel Rat geadelt 1433

Rudolf Stüssi Meisen Bgm geadelt 1433

Heinrich Escher (Luchs) Konstaffel Rat geadelt 1459

Konrad II. Schwend Konstaffel Bgm geadelt 1476

Hartmann Rordorf Konstaffel Rat geadelt 1476

Felix Schwarzmurer Konstaffel Rat geadelt 1476
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Heinrich Göldli
Hans Waldmann
Heinrich Effinger
Marx Röist Konstaffel

Saffran

Kämbel
Kämbel

Konstaffel Bgm
Bgm
Rat

Bgm
Bgm

geadelt 1476

geadelt 1476

geadelt 1476

geadelt 1476

geadelt 1491Felix Brennwald

Burg und Schloss im früharistokratischen Verständnis

Da die Nachfahren des ehemaligen Feudaladels und die werdende bürgerliche
Aristokratie im ausgehenden Mittelalter ähnliche Ansprüche an den Herrschaftsbau
stellten, sind sich Burg und Schloss trotz ihrer unterschiedlichen architektonischen
Form im Wesen verwandt. Die Feudalburg als Ort ritterlicher Hofhaltung und das

aristokratische Schloss als gesellschaftlicher Treffpunkt verbindet eine Bedeutungskontinuität,

die vor allem von jener standesbezogenen Wahlverwandtschaft ausgeht,
durch welche sich das Bürgertum als eine neue Form des Adels verstand. Der
hergebrachte Feudalbau und der frühneuzeitliche Schlossbau stehen durch vielfältige
Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten in einem inneren Zusammenhang. Das
Neue ist ohne das Vorbild des Alten nicht denkbar, und ohne die Tradition der

standesbezogenen dinglichen Bedeutungsträger - Turm und Zinne, Rüstkammer und

Ahnensaal, Belehnungszeremoniell und Wappensymbolik, Marstall, Reiterspiel und

Jagdtrophäe - fehlten dem neuzeitlichen Schlossbau wesentliche Grundlagen. Der
inhaltliche oder bauliche Rückgriff auf die Feudalzeit liess denn auch noch bis weit in
die aristokratische Zeit hinein ständische Traditionen sichtbar werden und bot damit
die Gewähr für die Anerkennung adligen Standes auch in einer Zeit, als dieser kaum
mehr Geburts-, sondern weitgehend Geldadel war. Da eine Burg ein adliges Privileg
bedeuten konnte, wurden auch zerfallene Feudalbauten oder Burgställe von bürgerlichen

Bewerbern gekauft und wieder aufgebaut.
Die Weiterführung des gesellschaftlichen Standesideals fand ihren architektonischen

Ausdruck im 16. Jahrhundert in der Bevorzugung von Gestaltungsmerkmalen,
die sichtbar an den feudalzeitlichen Herrschaftsbau anzuknüpfen vermochten. Einen
derartigen Sinngehalt verkörperten beispielsweise das von jeglichem Befestigungszweck

befreite, dennoch grabenumzogene Weiherhaus, das die Gestalt der mittelalterlichen

Wasserburg fortsetzte, und der weithin sichtbare herrschaftliche Wohnsitz in

Hügel- oder Hanglage, der den Wahrzeichencharakter der befestigten Adelsburg
übernahm. Ganz allgemein äusserte sich die inhaltliche Anlehnung an die vergangene
Feudalzeit während des ganzen 16. Jahrhunderts in einer Art Burgenromantik. Türme,
Erker, Zinnen waren die Herrschaftszeichen des früharistokratischen Schlosses bis in
die Anfänge des Barock. Auch in der baulichen Kontinuität der weiterbenutzten
ehemaligen Feudalsitze blieb die Bedeutungstradition des adligen Herrschaftsbaus an
der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit gewahrt. Zwar hatte die Burg in der

allgemeinen Auflösung der feudalen Heerfolge ihre militärisch-politische Aufgabe als

strategischen Platz im 15. Jahrhundert unwiederbringlich verloren, und zahlreiche

Dynastenburgen gingen aus diesem Grunde im ausgehenden Mittelalter ihrem endgültigen

Zerfall entgegen. Weil aber die adlige Grundherrschaft ihre lehensrechtliche
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Fortsetzung in der vom Territorialstaat übernommenen Gerichtsherrschaft fand,
erlebten viele ehemalige Burgen eine bauliche Erneuerung als wohnliche Gerichtsherrensitze.

Andere wurden zwar abgetragen, doch der Neubau nahm bewusst auf den

bedeutungsvollen Siedlungsplatz aus der Feudalzeit Rücksicht, da sich mit ihm
lehensrechtliche Privilegien verbanden. Damit blieben die überkommenen Rechtsverhältnisse

unangetastet, und das neue Schloss blieb der sichtbare Mittelpunkt der
überlieferten Gerichtsherrschaft. Aber auch die bescheidenen adligen Freisitze, die
eine bloss auf die eigene Hofstatt beschränkte eigene Gerichtsbarkeit besassen,

behielten ihre aus dem Lehensrecht abgeleitete Sonderstellung im entstehenden
Territorialstaat und wurden deshalb zu begehrten Kaufobjekten des traditionsbezogenen
Bürgertums der beginnenden Neuzeit.

Kulturelle und architektonische Repräsentationsformen im Herrschaftsbau
am Ausgang des Spätmittelalters

Zunächst ist davon auszugehen, dass sich die anerkannten Repräsentationsformen der
Herrschaft und der Gesellschaft in allen eidgenössischen Orten in ähnlicherWeise und

zeitgleich vollzogen, und dies sowohl auf der Basis von Ratsverfassungen wie in der

Landsgemeindedemokratie der Länder. Zudem entsprach die formale Ausbildung
weitgehend den als Vorbild wirkenden fürstlichen Landesherrschaften im Reich.

Für die Darstellung des hier auf das Landvogteischloss zu beschränkenden
öffentlichen und den weitgehend durch die Struktur der Gerichtsherrschaften
bestimmten privaten Bereich des Herrschaftsbaus zwischen Mittelalter und Neuzeit sind
verschiedene typologische Modelle denkbar. Zunächst wäre aber auf die generellen
Aspekte einer Bauherren- und Auftraggeberschicht einzugehen. Dabei vermischen
sich Fragen des Lebensstils mit solchen der Herkunft, der Karriereform sowie der
Mentalität und Prägung des einzelnen. Wir haben gesehen, dass sich in der
spätmittelalterlichen Führungsschicht Zürichs zwei soziale Elemente zu einer neuen Elite
verbinden. Das zünftisch-gewerbliche und das junkerlich-adlige. Damit ist zugleich
auch der Unterschied zwischen wirtschaftlichen Aufsteigern und traditionell Etablierten

angesprochen. Ökonomisches Grundverhalten und idealisierter Lebensstil waren
so die in ihrer Wirkung fliessenden Charaktermerkmale der protoaristokratischen
Elite am Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit.

Müssen wir diese beiden Elemente für unsere zeitlich eingeengten Blickwinkel und
das Thema beschränken, so drängt es sich auf, die Auswirkung des kaufmännischen
Denkens, wie es sich in der zürcherischen Oberschicht vor allem in nachreformatorischer
Zeit auf die Herausbildung einer handels- und geldorientierten Aristokratie prägend
auswirkte, weitgehend beiseite zu lassen. Dafür wenden wir uns dem junkerlichen
Lebensgefühl zu.

Dieser von der Idealisierung des mittelalterlichen Feudaladels bestimmte Junkernstil

enthält mehrere konstitutive Elemente:

- Nobilitierung des einzelnen durch Ritterschlag und Adelsbrief

- Hebung des familiären Ansehens durch standesgemässe Heirat

- Sichtbarmachung dieses Ansehens durch Genealogie und Heraldik
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- Beschränkung auf standesgemässe Tätigkeiten wie Kriegs- und Staatsdienst, Guts¬

wirtschaft, Jagd und Rentenbezug

- Besitz einer Gerichtsherrschaft und Ausübung der niedergerichtlichen Funktion,
verbunden mit dem Bezug von Abgaben und Bussen

- Allenfalls Erwerb eines rechtsprivilegierten, das heisst von der niederen Gerichts¬

barkeit ausgenommenen Edelsitzes (auch als Freisitz oder Rittergut bezeichnet)

- Zurschaustellung äusserlicher Zeichen gesellschaftlicher Privilegierung wie Wappen-

und Siegelführung (in dieser Zeit kann man füglich von einem eigentlichen
Wappenkult sprechen)

- Sichtbarer Bezug zur adligen Tradition durch Erwerb von Burgen (in der Regel die

nachmaligen Gerichtsherrenschlösser), aber auch von traditionsbezogenen, allenfalls

mit alten Rechten verbundenen, aber vor allem semantisch wirkenden
Burgstellen und alten Herrschaftsplätzen

- Selbstdarstellung durch bestimmte Bauformen und Wohnlagen mit offensichtli¬
chem, teilweise romantisierendem Bezug zur vorausgehenden Feudalzeit (es sind
dies vor allem fortifikatorische Elemente wie Steinbauweise, Ringmauer, Zinnen,
Erker und Treppenturm).

Für eine Typologie des Herrschaftsbaus gibt es mehrere sich zum Teil überschneidende
Ansätze:

Wir können Auftraggeberschaften unterscheiden. Dabei lässt sich das Land-
vogteischloss als staatliche Bauaufgabe von den privaten Herrschaftssitzen, den

Gerichtsherrenschlössern und Landsitzen (beziehungsweise Landgütern) trennen. Wir
könnten aber auch, doch dies gilt vor allem für die nachfolgenden Jahrhunderte,
zwischen junkerlichen und bürgerlichen Herrensitzen differenzieren. Lind wir können
schliesslich ökonomische und nutzungstechnische Voraussetzungen für die Ausbildung
von Herrensitzen heranziehen. Nicht zuletzt ergibt auch die architektonische Ausformung

typologische Anhaltspunkte. So sind unterschiedliche Lagen (beispielsweise in

der Unterscheidung von Hügelschlössern und Weiherhäusern beziehungsweise
ringmauerbewehrten Herrensitzen in der Ebene), unterschiedliche formale Ausgestaltungen

in der Materialwahl (Stein- oder Fachwerkbau) und im zeichenhaften Äussern

(Treppengiebel oder Walmdach) oder in der Grundrissdisposition auszumachen.

Entscheidend für den architektonischen Charakter ist schliesslich, ob es sich bei der

Bauaufgabe um einen Neubau oder Umbau, um eine feudalzeitliche Grossanlage oder
ein schlichtes, bestehendes Haus handelt.

Die Höhenburg
Im ausgehenden Mittelalter entschied sich das Schicksal vieler Höhenburgen unseres
Landes. Wir kennen jene Fälle, wo die Ministerialengeschlechter im Spätmittelalter ins

Tal zogen, um in der nächsten Siedlung ansässig zu werden. Vor allem die kriegerischen
Auseinandersetzungen zwischen dem Adel und den Städten führten im 14. Jahrhundert

dazu, dass die befehdeten Adligen nach der Zerstörung ihrer Wehranlagen

gezwungen wurden, einen neuen, unbefestigten Wohnsitz zu beziehen.
Bei grossen Feudalanlagen waren der hohe Bergfried und der breitgelagerte Palas

(Wohnbau) die massigsten Teile. Ihre vollständige Abtragung wurde deshalb in den

meisten Fällen unterlassen. So behielt man vor allem den Bergfried als Kern des
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Abb. 28: Schloss Breitenlandenberg bei Turbenthal. Kupferstich aus David Herrliberger,
Adeliche Schlösser etc, 1743 (Archiv Denkmalpflege).

umgestalteten Schlosses bei, weil er Adel, Ansehen und Alter eines ehemaligen
Dynastensitzes augenfällig verkörperte. Die mittelalterliche Burg der Herren von
Breitenlandenberg ob Turbenthal blieb bis ins 18. Jahrhundert als Bauwerk intakt,
obschon sich das Zentrum der alten Gerichtsherrschaft nach 1660 zum neuen Schloss
im Dorf Turbenthal verschoben hatte. Als althergebrachtes Herrschaftszeichen überragt

der mittelalterliche Hauptturm bei vielen Schlössern die um ihn gruppierten
wohnlichen An- und Nebenbauten, die im Gegensatz zu ihm vielfach um- und

neugebaut worden sind.

Wasserschloss und Weiherhaus

Da die feudalen Wasserburgen ihre militärische Bedeutung zum Teil schon früh
eingebüsst hatten, wurden die meisten in spätmittelalterlicher Zeit zu wohnlichen
Adelssitzen umgestaltet. So war das Weiherhaus eigentlich die Frühform des repräsentativen

Landsitzes. Aus der Besitzergeschichte der Weiherhäuser in der Gegend von
Basel (Binningen, Pratteln, Bottmingen) geht deutlich hervor, welches gesellschaftliche

Gesicht solche Herrschaftsbauten am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit bei
Adel und Bürgertum hatten. Zürcherische Beispiele von ehemaligen Weiherhäusern
sind das Schloss Hegi bei Winterthur (herrschaftlich erneuert unter den Familien Hegi
und Hohenlandenberg zwischen 1440 und 1500) und das Schloss Knonau (als Weiherhaus

von den Junkern Meyer von Knonau noch vor dem Verkauf an die Stadt 1512

ausgestaltet).
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Der Idealtyp des grabenumzogenen Herrenhauses auf eckturmbewehrter künstlicher

Insel wird auch von der nachmittelalterlichen Schlossliteratur dargestellt. So gibt
Joseph Furttembach in seiner «Architectura civilis» die Vorstellung eines renaissancehaften

Dreiflügelpalastes mit vorgelagertem Ziergarten auf bastionen- und rundturm-
bestückter Insel.

Der ummauerte Edelsitz und das feste Haus
Das ausserordentlich komplexe mittelalterliche Lehensrecht hat neben der
grundherrlichen Burg, die sowohl dynastische wie strategische Aufgaben zu erfüllen hatte
und in der Regel einen grösseren baulichen Umfang erreichte, auch den Edel- oder
Freisitz - in seiner baulichen Form das «feste» Haus (lat. domus lapidea steinernes

Haus) - entstehen lassen. Mit solchen Bauwerken ist vom Begriff her sowohl ein
lehensrechtliches Privileg, die Befreiung von fremder Niedergerichtsbarkeit (Freisitz),
verbunden als auch ein architektonisches, nämlich das Recht auf steinerne Bauweise,
die im Mittelalter nach alter Rechtskodifikation allein dem Adel zustand. Da mit
privilegierten Lehen, sogenannten Ritterlehen, nur Personen adligen Standes belehnt
werden durften, kam ihnen gesellschaftlich eine besondere Bedeutung zu.

Der festen Bauweise mag besonders in den mittelalterlichen Anfängen ein militärischer

Wert zugekommen sein. Auch in den Wirren der territorialen Eroberungskriege
des 15. Jahrhunderts dürften die festen Häuser allein schon durch ihre massige
Bauweise und durch Ringmauer und Wassergraben eine einigermassen sichere Unterkunft

auf dem ungeschützten Land dargestellt haben. Der Mauerring, der für Edelsitze

- wie für adlige Lehen ganz allgemein - ein bauliches Charakteristikum darstellt, hatte
kaum militärische, dafür aber rechtliche Bedeutung. Ursprünglich wurde damit offenbar

ein Immunitätsbereich, also eine Örtlichkeit mit besonderem Rechtsstatus, sichtbar

abgegrenzt.
Die privilegierte Form des Edelsitzes hat im zürcherischen Stadtstaat des Spätmittelalters

neben den allmählich inkorporierten Gerichtsherrschaften nicht überlebt.
Dagegen behaupteten sich die Inhaber der zahlreichen ehemaligen Rittergüter unter
der eidgenössischen Oberhoheit nach 1460 in der Herrschaft Thurgau. Welches

gesellschaftliche Gewicht dem Edelsitz im Zeichen der frühneuzeitlichen
Adelsbestätigung in dieser Region zukam, zeigt das Bemühen vieler angesehener Käufer
solcher altadliger Liegenschaften, vom eidgenössischen Landvogt im Thurgau eine
formelle Bestätigung des Edelsitzprivilegs zu erlangen. Ein solches besass beispielsweise

das bekannte Gut Arenenberg am Untersee.

Der stadtbürgerliche Landsitz als herrschaftliche Bauform

Aufgrund der politischen Entwicklung in der Eidgenossenschaft dürfte der Zeitpunkt,
zu dem sich eine vom Bürgertum getragene Landsitzarchitektur baulich auszubilden

begann, in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts fallen, als das staatliche Selbst-

bewusstsein der eidgenössischen Orte durch die Erfolge in den letzten grossen
Territorialkriegen entscheidend gestärkt wurde und gleichzeitig die letzten feudalen
Strukturen zerfielen. In dieser Zeit setzte zudem nach anderthalb Jahrhunderten der

152
























